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ELTERNERKLÄRUNGEN  
 
 

  
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
 

A) VERHALTENSVEREINBARUNGEN (9. Pflichtschuljahr) 

 
Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler hat dem Verhalten von angehenden Erwachsenen, die 
vor dem Eintritt in das Berufsleben stehen, zu entsprechen. Die Einhaltung von Terminen (Unterschrif-
ten, Geldgeschäfte etc.) ermöglicht eine reibungslos ablaufende Ausbildung und hat selbstverständ-
lich zu sein und zeitgerecht zu erfolgen. 
Verhaltensvereinbarungen (Schul- und Hausordnung etc.) regeln das Zusammenleben in der Schul-
gemeinschaft. Sie nehmen mit Ihrer Unterschrift zur Kenntnis, dass Verstöße gegen diese Verhaltens-
vereinbarungen Konsequenzen nach sich ziehen. 
 
 
B) FREIWILLIGES 10. / 11. / 12. SCHULJAHR               (für SchülerInnen im 9. Pflichtschuljahr NICHT zutreffend!) 
 
 
Ihr Sohn/Ihre Tochter hat die gesetzliche Schulpflicht bereits erfüllt. Die Entscheidung für ein weite-
res Schuljahr an der PTS Hallein dokumentiert gleichzeitig die Entscheidung für besonderes Interesse, 
Lern- und Leistungsbereitschaft, Chance zur Verringerung von Lern- und Leistungsschwächen sowie 
sehr gutes Verhalten. Sollte Ihr Kind im Laufe des Schuljahres eine Lehrstelle finden, ist eine Abmel-
dung von der Schule möglich. Diese muss schriftlich mit Angabe des Grundes und unter Anwesen-
heit einer erziehungsberechtigten Person in der Direktion erfolgen und ist frühestens nach Beendi-
gung der Orientierungsphase (= nach der Berufspraktischen Woche) möglich. 
Sie nehmen mit Ihrer Unterschrift zur Kenntnis, dass bei wiederholten Verstößen gegen die Verhal-
tensvereinbarungen (Schul- und Hausordnung etc.) und unentschuldigten Versäumnissen ein Ge-
spräch in der Bildungsregion Süd (= Schulbehörde 1. Instanz) über die Sinnhaftigkeit des weiteren 
freiwilligen Schulbesuches stattzufinden hat. Weiters wird bei vermehrten unentschuldig-
ten Versäumnissen der Antrag auf Schulausschluss beim Referat Präs/3f -  
Dienstort Tennengau gestellt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten  Unterschrift des/der Schüler(in) 
 


